
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Kärnten 

Kurztitel 

Kärntner Landarbeitsordnung 1995 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 97/1995 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 63/2021 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 139 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2011 

Außerkrafttretensdatum 

09.08.2021 

Abkürzung 

K-LAO 

Index 

43 Arbeitsrecht 

Text 

6. Abschnitt 

Arbeitsaufsicht 

§ 139 

Allgemeines 

(1) Zur Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Arbeiter, Angestellten und Lehrlinge in 
Betrieben der Land- und Forstwirtschaft ist eine Land- und Forstwirtschaftsinspektion einzurichten. 

(2) Insoweit Vorschriften dieses Gesetzes auch auf Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
anzuwenden sind, in denen nur Arbeitskräfte nach § 2 Abs. 1 beschäftigt werden, obliegt der Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion die Überwachung der Einhaltung dieser Bestimmungen auch in diesen 
Betrieben. 
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